
Satzung 
 

über die 2. Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei 
Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Eitorf vom 14.01.1991 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 ( GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 09.10.2007 (GV NRW S. 380), und des § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 11.12.2007 (GV NRW S. 8) hat der Hauptausschuss im Wege der Dring-
lichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 GO NRW am 14.04.2008 die 2. Änderung der Sat-
zung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feu-
erwehr der Gemeinde Eitorf vom 14.01.1991 beschlossen: 
 
 
 

Artikel I 
 
1. § 1 Abs. 3 erhält folgende neue Fassung: 
 
    Des weiteren stellt die Feuerwehr bei Veranstaltungen nach Maßgabe des § 7 Abs. 1   
    FSHG Brandsicherheitswachen. 
 
2. § 2 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 
 
   Die Gemeinde Eitorf verlangt Ersatz der ihr durch den Einsatz der Feuerwehr und der hilfe 
   leistenden Feuerwehren im Sinne von § 25 FSHG entstanden Kosten: 
 

1. von dem Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich herbeigeführt 
hat, 

2. von dem Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1 im 
Rahmen ihrer Gefährdungshaftung nach sonstigen Vorschriften, 

3. von dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Betrieb von Kraft-, 
Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen entstanden ist, sowie von dem Ersatzpflichti-
gen in sonstigen Fällen der Gefährdungshaftung, 

4. von dem Transportunternehmen, Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden bei der Beförderung von brennbaren 
Flüssigkeiten im Sinne der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) vom 13. 
Dezember 1996 (BGBl. I S. 1937) in der jeweils geltenden Fassung oder von besonde-
re feuergefährlichen Stoffen oder gefährlichen Gütern im Sinne der Gefahrgutverord-
nung Straße (GGVS vom 12. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1886) in der jeweils gelten-
den Fassung oder § 19 g Abs. 5  Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 12. November 
1996 (BGBl. I S. 1695) in der jeweils geltenden Fassung entstanden ist, 

5. von dem Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr 
oder der Schaden beim sonstigen Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten oder beson-
ders feuergefährlichen Stoffen oder gefährlichen Gütern gemäß Nummer 4 entstanden 
ist, soweit es sich nicht um Brände handelt, 

6. vom Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten einer Brandmeldean-
lage außer in Fällen nach Nummer 7, wenn der Einsatz Folge einer nicht bestim-
mungsgemäßen oder missbräuchlichen Auslösung war, 

7. von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeiter eine Brandmeldung ohne eine 
für den Einsatz der Feuerwehr erforderliche Prüfung weitergeleitet hat, 

8. von demjenigen, der vorsätzlich grundlos die Feuerwehr alarmiert. 
 
Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung die Pflicht einer anderen Behörde 
oder Einrichtung zur Schadensverhütung und Schadensbekämpfung, so sind der Gemeinde 



die Kosten für den Feuerwehreinsatz vom Rechtsträger der anderen Behörde oder Einrich-
tung zu erstatten, sofern ein Kostenersatz nach Satz 1 nicht möglich ist. 
 
 

Artikel II 
 
Die 2. Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsät-
zen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Eitorf vom 14.01.1991 tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 


